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§ 54 B-BSG Entscheidung über die
gesundheitliche Eignung

 B-BSG - Bundes-Bedienstetenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Die Entscheidung über die Beschäftigung gemäß § 53 Abs. 3 durch den Leiter der vorgesetzten Dienststelle

(Zentralstelle) kann erfolgen

1. 1.unter Verkürzung des Zeitabstandes bis zur Folgeuntersuchung,

2. 2.unter der Bedingung, daß bestimmte vom Leiter der vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) festzulegende

geeignete Maßnahmen getroffen werden, die die Gesundheitsgefährdung vermindern.

2. (2)Bei Feststellung der gesundheitlichen Nichteignung darf der Bedienstete mit den Tätigkeiten, für die dies in der

Beurteilung festgestellt wurde oder über die vom Leiter der vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) gemäß § 53

Abs. 3 entschieden wurde, nicht mehr beschäftigt werden. Dies gilt im Fall des Abs. 4 bis zu einer

Folgeuntersuchung, sonst bis zur Aufhebung des Beschäftigungsverbotes durch den Leiter der vorgesetzten

Dienststelle (Zentralstelle) gemäß Abs. 5.

3. (3)Der Leiter der vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) kann anordnen, daß das Beschäftigungsverbot erst nach

Ablauf einer bestimmten Frist wirksam wird, wenn dies aus arbeitsmedizinischen Gründen unter

Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen vertretbar ist.

4. (4)Ist anzunehmen, daß die gesundheitliche Eignung in absehbarer Zeit wieder gegeben ist, so ist vom Leiter der

vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) festzulegen, zu welchem Zeitpunkt eine neuerliche Untersuchung

frühestens erfolgen soll. In diesem Fall darf der Bedienstete mit Tätigkeiten, für die dies in der Beurteilung

festgestellt wurde oder über die vom Leiter der vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) gemäß § 53 Abs. 3

entschieden wurde, wieder beschäftigt werden, wenn eine Folgeuntersuchung die Beurteilung „geeignet“ ergeben

hat.

5. (5)Das Beschäftigungsverbot endet weiters, wenn auf Grund einer vom Arbeitsinspektorat, vom betroffenen

Bediensteten oder vom Dienststellenleiter beantragten Folgeuntersuchung festgestellt wird, daß die

gesundheitliche Eignung für die betreffende Tätigkeit wieder gegeben ist.

6. (6)Der Leiter der vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) entscheidet auf der Grundlage der erstellten Befunde

und Beurteilungen möglichst nach Anhörung des Arztes, der die Untersuchung durchgeführt hat, und des

zuständigen Arbeitsinspektorates; diese, sowie der betroffene Bedienstete, sind von den Entscheidungen des

Leiters der vorgesetzten Dienststelle (Zentralstelle) zu verständigen.
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